EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

TEILKONTROLLBESCHEINIGUNG 

	1. Stelle oder Behörde, die die zugrunde liegende Kontrollbescheinigung ausgestellt hat (Name und Anschrift)


	2. Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates und Verordnung (EG) Nr. 605/2008 der Kommission 

   Artikel 11, Absatz 3 (
  oder Artikel 11 Absatz 6. (

	3. Laufende Nummer der zugrunde liegende Kontrollbescheinigung


	4. Bezugsnummer der Ermächtigung gemäss Artikel 11 Absatz 6



	5. Unternehmen, das die ursprüngliche Sendung in Partien aufgeteilt hat (Name und Anschrift)


	6. Kontrollstelle oder –behörde (Name und Anschrift)



	7. Name und Anschrift des Einführers der ursprünglichen Sendung


	8. Versandland der ur-sprünglichen Sendung


	9. Gemeldete Gesamt-menge der ursprüngli-chen Sendung



	10. Empfänger der durch die Aufteilung erhaltenen Partie (Name und Anschrift)



	11. Kennzeichnung und Nummern, Container-Nr., Anzahl und Art, Verkehrsbezeichnung der Partie

 
	12. KN –Codes


	13. gemeldete Menge der Partie



	14. Erklärung der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats, die die Teilbescheinigung mit einem Sichtvermerk versehen hat:

Diese Teilbescheinigung gilt für die vorstehend beschriebene Partie, die sich aus der Aufteilung einer Sendung ergibt, für die eine ursprüngliche Kontrollbescheinigung mit der in Feld 3 aufgeführten laufenden Nummer gilt:

Mitgliedstaat:

Datum:







Stempel

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten




	15. Erklärung des Empfängers der Partie

Hiermit wird bescheinigt, dass die Annahme der Partie gemäß Anhang III Abschnitt B Nummer 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erfolgt ist.
Name des Unternehmens

Datum:…………………………………………..

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten




